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der selbstverständlichen Voraussetzung, Cdie bei der heute
grassierenden Genußsucht leider N1C. selbstverständlich 1ST, daß
INa  ®) SDarT, also VOL allem unnOTLLge Kleiderpracht, Theater- und
Kinobesuch, unnoTLLSge Schleckereien, unnötLLiges Rauchen USW. VeIL-

me1det, Desteht das nacCchste erlauDbptfe Mittel, siıch den notwendigen
Lebensunterhalt verscha{ifen, 1n vermehrter el das
N1C. geht, ın der Nanspruchnahme der christlichen arıtas,
erster Stelle VO  5 Se1ten der Angehörigen, nachher VO  5 se1ten
der Carmtasınstıtute Wer auch dann NIeC estehen kann, h1
WeTlI:* recht empfindlic‘ un Jängere eıt ungern oder STAT!
frieren MU. oder notwendige arztliche Hılfe Nd He1ilmittel N1ıC
bekommen un d bezahlen kann, 1sT der 43T darauf angewlesen,
sich auft illegalem Wege das Notwendige verschaffen.

Nach dem Spruch: „NOt ennn keıin ebot“ kann INa  » jenen
nıcht der Sunde eschuldigen, der 1n dieser Notlage, AU!  N der ihn
der aa eireıen sollte, aber N1IC befreıit, die Staatsgesetze, —

weıt diese nıcht zugleich Naturgesetze SiNd, übertritt Nach einer
eingangs angeführten moraltheologischen Ansıicht SIN sich
alle den Schleichhandel verbietenden (zesetze POönalgesetze, die
als solche N1IC. 1 ew1lissen binden, sondern 1iNSOoWweilt, als
S1e den einzigen Weg angeben, auf dem c  5 Cdas atürliche und
chrıstliche der Nächstenliebe erIullen annn Fuür die
also, S1Ee diesen WEeC| erfüllen NIC imstande sind, verl1e-
T S1Ee iNre Verbindlichkeit. Darum W1rd eın Beichtvater Je-
mand, der sich SONST. 1ın seiner Not wirklich N1C| helfen weiß,
a  9 WEeNnNn vielleicht gescC.  uggelt oder NNe Rat1ionle-
rungskarten das WIFr)!  1C Notwendige gekauft hat oder schenken
Leß oder etiwa Schwarzschlachtungen VO  5 eigenem Vieh vorgenom-
11 hat Nur darf De1 all diesen Schleichwegen keine eigentliche
Lüge, keın eigentlicher etirug vorkommen, und der esetzeSs-
ubertreter MU. bereit _ Seln, die vielleicht erfolgende Strafe auf
sich Z nehmen.

Von der unter Umständen (Z ın außerster Not) erlaubten,
Entwendung Tremden utes soll 1er e die Rede eın Nur das
MUuß betont werden, daß derartiıige Entiwendungen immer uNneTr' -

FL laubt sind, wenn sich C1e igentumer 1n eicner Not beNinden
Oder cdurch die Entwendung 1n gleiche Not geraten, und daß InNan

be1 der Entwendung den Entschluß naben muß, das Entwen-
ete oder dessen Wert später zurückzuerstatten, Wenn 1909028  5 Z
eıt der Entwendung die USSIC hat, späater tun können.

Innsbruck. merg

Die Lage der Frauen kriegsvermißte oldaten. Die uüuckkehr
der Kriegsgefangenen lenkt die Gedanken un wıllkuüurlich auf die
Vermißten, 511 jene IIMMen Opfer des Krieges, Von denen jede
aCNrıc Im vOolkerrechtlichen Sınn ist der Begri1{ff V CT
m1Gt“ leicht definiert. Was aber besagt das Wort „verm1ßt“ TÜr cie
Gattın? Fur die ern un Kinder? Fuür die sonstigen Angehörigen?
Dafür gab M1r unlängst Jjemand mi1t gequältem Herzen 1Ne
treffende Umschreibung 1ınNne unde, die N1e €l  ‘9 eın Schmerz,
der immer wieder aufbricht, e1n Weh, das immerfort drückt, e1INe
ngewißheit, die m.  ert, eın Zustand, der n1ıe volle Lebensfreude
aufkommen 1äßt. Eıne Todesnachricht trıifft mMOMmMentan hart, aber
die eit heilt auch diese Wunde. Nach und ach findet Man siıch
mi1t dem harten Schlag ab
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Von den Angehörigen, die eın Vermißter 1n der Heimat hat,IST zweifelschne die Gattin, für die sich dieses LOos S sSschwer-

Sten auSWIir. Eis 1D 1n jeder Pfarre Frauen, die VO  5 diesem
harten CcNnh1ıcksa etroIfen sSind. und mehr als eine nımmt den WegPriester, "Trost un Rat suchen. Die Fragen, Cdie stereotypwlederkehren, Sind „Wie WwIrd meınem Mann ergehen? el
noch Leben ISEe? und Wann wiederkommen wırd? Warum
muß gerade IOI dies zustoßen?*‘‘ So Iragen die treuen Gattinnen.
Und Äd1Le anderen? Ja, 210DT uch solche, die m1t anderen agenkommen: ‚en weiß VO  > meinem Mann Se1t vlıer Jahren nıchts. Ich
mMmoOChHte wıeder eliraten (+eht das?“ Oder Stel och schlimmer:
„Nlein NMann ist. e1t Jahren verm.1. ist es NIC. möOglich, den
ater melınes erwartenden indes heiraten?“‘‘ Andere Frauen
befinden sich in materleller Not, aus der S1Ee ıne 11EUe Ehe reiten
köonnte Wieder andere hätten für den Betfirieb ine mannliche
Stutze NOTL

SO tirıfft 1Nan eiINe Reihe VO  5 Kategorien $ Frauen: heroisch
duldende und iın Laiebe ireu bleibende, leichtfertige und Ärgernisgebende, untreue und ı59 Schlamm versinkende; solche, die sich
SE die Heimkehr des atten ireuen, und solche, die sıiıch davor
fürchten. Nachteile, Vorteile und Leidenschaft können 1ın solchen
Fäallen schlimme Katgeber un!| die uelle schwerer Veriırrungenwerden. Auch das ind Kuinenftelder, die der Krlieg zurückgelassenhat Ist NIC ine Kınseilitigkeit und ein Zeichen materlalıstischer
Denkungsart, wenn bei Besprechung der Kriegsschäden mit N.OT=
liebe VO:  5 Kriegskosten, zerstörten Städten, versenkten Schiffenund abgeschossenen Flugzeugen und anzern gesprochen WITrd undnicht allen Ernstes auch die anderen riıegsfolgen 1n Betracht g._zOscCcNn werden, W1€e?! Zusammenbruch gelistiger und moralischer
Werte, Niedergang VON laube und 1  e zerstoörtes amilienglückund seelisches Leid, W1e S1e eindringlich 1n dem WeıihegebePıus’ DE das Unbefleckte Herz Mariens hervorgehoben WeTr-den? In Ziuffern _1assen sıch diese Schäden allerdings nicht aus-drücken.

Bıtten HFrauen VON Vermißten priesterlichen Rat nd Trost,richtet sich das Verhalten des Priesters naturgemäß nach derbesonderen Lage des einzelnen Falles Alle ohne Ausnahme Trau-chen aufrichtigen Zuspruch Am Dbesten geht VO: Hınweisa die Kraft des lebendigen Glaubens auUS, Von der u  e diıedie KReligion und ihre Gnadenmittel gewähren. Man suche dasGottvertrauen heben und lege dar.  ’ daß TEr die geoffenbarteeligion allein das Problem des Leıiıdens hinreichend erklärenvermöge. en Sind uch die unverrüuckbaren siıttlLichen Grund-satze darzulegen und, wenn notwendig, ist einzufiechten, daß ıneL,Öösung diese Grundsätze ıne ScCheinlösung darstelle. Manubersehe nıcht den 1NWeis, daß, solanıge NIC die moralıscheSicherheit :.Der den 'Tod des Vermißten gegeben ist, 1IMmMmer ochHoffnung auf Heimkehr Destehe. Wenn notwendig, betone INa  >aber auch ın kluger Weise, daß eben lange auch der Fort-bestand der Ehe feststeht. Von jJemand, der ZU: Priester kommt,Rat vA olen, ıst, nzunehmen, obD Nnun rel1g1ös praktiziertoder nicht, daß eiıne uskunft erwartet, die sıch auf religiöseBasis ber eın weltliche Dinge hat auch Herrun: eister NIC Richter eın wollen (Lk 12 L
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S chadet natürlich N1C neben dem relig10sen Trostzuspruch
auch etwas asecn Was das bürgerliche en betrifft Das
Wort des Prilesters gilt i1cht 1U  — gelis  chen Belangen etwas;
aucn ©1 TYteil als das 116e S NViannes M1% akademischer Bildung,
der QauUuTt Grund SC1110'5 Berufes MT viıele 1N. tieferen Eın-
1C gewıinnt als C1e melsten anderen Menschen, Wird StEeits och

„Was TNEe1NeN Slie, Hochwürden,geachtet. O{it lautet die Frage
W1E WI1rd INEeC1NeN Mannn ergehen, WEe1n Leben ist un
i1ch Kriegsgefangenschaft hefindet?“‘ Wenn U7  CN auch WC1
KTr1ege gelehrt en W 1 voölkerrechtliches Dkommen und die
Praxiıs zueinander tehen kOonnen, un WEnl auch vıel Der das
LOS der Kriegsgefangenen geredet wird, ann TUr Aie FHrage-
stellerın Sschon eine Beruhigung edeuten, Wennl an ganz AI
smemeın über die estimmungen des Völkerrecht2s betreffs der
Kriegsgefangenen Spricht. Nach der aager Landkriegsordnung
VO  } 1899 un 1907 un! dem alleraıngs N1C ratinzierten enfer
Abkommen VO Juli 1929 lautet der ZWeIlTe der das moderne
Gefangenschaftsrecht beherrschenden Grundsätze daß der (ze-
fanıgene nicht der ewalt der Person und der Abteilung nter-
steht die ihn gefangen eNOMMEN hat sondern dem Militärrecht
des betrefifenden Staates, dessen Gefangenschaft sich Dbe-

Er 1s1 Staatsgefangener. IIie Kriegsgefangenenlager dürfen
nNnur VO  } der Kampfzone entiernten Gegenden sich befinden Der
Gefangene entbenr der Freiheit, aber persönliche echts-
und Geschä£ftsfähigkei erleidet keine Minderung; e1n Leben 1sSt
unantastbar. Er annn Z  — rbeit herangezogen werden, die aber

keiner Beziehungnıcht übermaäaßig anstrengend Ssol1l,
Kriegshandlungen stehen und deren Einsatzort N1ıC. der (;e-
Tahrenzone ec1IN darf Repressalien Kriegsgefangene und
disziplinäre trafmaßnahmen Horm VO  5 Nahrungsmittelentizu  5  S
SINd verboten. Wenn der Kriegsgefangene al der wılıeder
eingeholt WIrd. S'| durfen LLL  H— Strafien disziplinarer atur ber ınn
verhängt werden. Be1l Ausbruch des Krlıeges <So1l jedem der
kriegführenden Staaten E1 Auskunftstelle fUur Kriegsgefangene
errichtet, und ach Beendigung des Krieges soll der Heimtrans-
DOrt der Gefangenen möglichst bald die Wege geleite werden

Auf die rage, obD der erm1. och en SsSecın könne
annn ceantwortet werden Wenn die Gefangennahme
größeren ruppnenverband eriolgte, ST die Wahrscheinlichkeit
daß der Vermißte noch en befindet größer als
SEe1IT C117T kleineren Einzelaktion jede Nachricht fehlt Ebenso ist
De1 OrMaAarsCc Verhältnis ZU anl der erluste
Za der lebend Vermißten kleiner als Deil Ruckzus 1)as

aber auchSIN.d freilich IU  — Schlüsse ganz allgemeiner Natur,
s<olche orte können TOS für das Herz edeuten
Wenn der T1ester die Möglic)  el hat beim Suchdienst pbehilf-
lich SC1IMN wird SCITN Hand dazu bieten Die eutische
Dienststelle für Benachrichfigung der näachsten Angehörigen VonNn
GefTfallenen der ehemaligen eutschen Wehrmacht Berlin arbDe1ıte
gegenwärtig Cdas enmaterlal auf_, das beim Zusammenbruch
ernalten geblieben isSt

Am ehesten können sich Schwiern  eiten ergeben, WEn C1e
Ehegattin des Vermißten 11 Wiederverehelichung anstre da

diesem Punkt zwıschen der staatlichen und kirchlichen esetiz-
gebung große Unterschiede estehen In den Staaten, die ihrer
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‘Gesetzgébung nich der Unaui‘löélichkeit der Ne festhalten,
ıst die Moöoglichkeit einer Wiederverehelichung relatıv leicht gege-
ben, und die Wirkung er Todeserklärung und des Abs  usSses der

Ehe wesentliıch anders als ach kirchlichem eC)} So kannn
Nnach des Verschollenheitsgesetzes („Wer als Angehoör1ıger einer
ewalineten 9 einem rıege oder kriegsähnlichen Nnier-
nehmen Oder einem "besonderen Eınsatz teilgenommen hat,
wäahrend dieser e1it 1m Gefahrengebiet verm16t oder se1ltdem VOL-
S  I  cholien 1ST, annn tot erklart werden, Wenn seıt dem nde
des Jahres, ın dem der Friede geschlossen, der besondere Einsatz
Tur beendigt erklärt oder as krı:egsahnliche Unterne  en ohne
Friedensschluß tatsächlich beendigt 1ST, eın Jan  a versirıchen ISEN)
ın Österreich jede Tau eiNes erm1ißten seit Jaäanner 1947 beim
zustandigen Kreisgeric den nirag aQauf Todeserklärung des VeI-
mibten atten tellen nter gewissen mständen annn S1e auch

das Bundesministerium für Inneres einen Antrag auf Erstattung
einer Kriegssterbefallanzeige stellen UTrC. rkenntnis des Krels-
gerichtes WwIird Testgestellt, daß der verm1ßte Ehegatte einen be-
StiMMtien Zeitpunkt Nn1ıCcC Menr überlebt HAr Die Wirkung dieses
Krkenntnisses ist konstitutiv und mıiıt dem SC cder NeUECN
Ehe WI1Ird die iIrühere Ehe aufgelöst und bleibt selbst dann auf-
gelöst, wWwenn die odeserklaärung aufgehoben WIrd. eshalb, weil
der TUr tot. Ykläarte- vermißte Ehegatte och lebt, ist die NEUE Ehe
46 nichtig Nichtig ist S1e 1U  — dann, beide Ehegatten bei
er Eheschließung wußten, daß der Vermißte Cie Todeserklärunguberle hat Wenn der Lür TLOt erklärte vermi1ßte Ehegatte wıeder
auferscheint, ann d1e Ehegattin, un 1U s1ie, Aufhebung der

Ehe begehren, außer, S1Ee wußte bel der Eheschließung,der für tot erklärte Ehegatte die Todeserklärung überlebt Aat
Wird auıf das hın die eue Ehe aufgehoben, annn Cd1ie

Lebzeiten des ersten atten 11UFTr diesem eine Ehe eingehen
(zAanz anders ist die KRechtslage QUT kirchlichem 2012et Diese

kurze eit und diie einfachen, gesetzlichen ' Vermutungen des bür-gerlichen Rechtes reichen für den kirchlichen Bereich 1ın keiner
Weilise au Die Ehegattin eines Vermißten kann dann ıne
Li&UeEe kirchliche Ehe eingehen, Wnnn eın 'Tod moralısch sıcher ist
(can. 1069, Z CLE und 1U  — dann darf der Keligionsdiener einer
solchen Ehe assistieren. 1097, }r Moralische Sicherheit,die jeden vernunftigen Ziweifel ausschließt, ist notwendig, aber
auch hinreichend. So sicher 1St, daß der Tod die Ehe löst,zweiıfelhaft kann se1in, ob der '"T’od schon eingetreten ist. D1ie
Kirche War bemüht, ormen aufzustellen und Mittel anzugeben,W1e diese moralische Sicherheit erTreichenNn 1ST, und hat Cie Vor-
schriften hiefür der jeweiligen Zeeitlage angepaßt.

Das kirchliche Verfahren gestaltet ” sich folgendermaßen: Dıie
Khegattin stellt den rag auft Todeserklärung des vermi1ßten
Gatten und auf Erlaubnis ZiU  H— Wiederverehelichunsg. HFur gewOhn-Lich ist, das Verfahren verwaltungsrechtlicher Natur unı wirdG den Ordinarius oder dessen Delegierten durchgeführt. Trak-
1SC esprochen he1ißt das, dafl das Pfarramt den ag der Ehe-
galtın entgegennimmt, die Beweismomente sammelt das
Aktenmaterial amt dem rag ım Namen der Bittstellerindas bischöfliche Ordinariat ubermittelt. Es könnte aber auch Ee1INTormell gerichtliches Verfahren durch das DiöOzesangericht urch-
gefü—}_u’t werden. empf: Can. 1576, 2, ın Sschwierigen Fallen
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die Einsetzung eines Kollegialgerichtes m1%t Beiziehung eines Eıhe-—
bandsverteidigers iel dieses Verfifahrens 1S% C moralische Sicher-
e11 iuber den Eintrıtt des Todes des vermıliten Ehegatien g’..
wınnen.

Wann 1ST diese moralisché Sicherheit erbracht? (Da nler 1U

VOL Z7ermibten die Rede 1ST, sche1idet der Bewels Cdurch amtliche
WOo-Todesnachricht aus.) Zuerst einmal negatıv ausgedrückt

urch 1ST. die moralısche Sicherheit 'her den Tod Cdes Vermißten
NIC egeben? 1C. gegeben 1S1 G1E Urc. an Abwesenheift,

UrC| Verschollenheit, urch weıgen des Vermißten. 0S1-—
ausgedrückt odurch wIird S1Ee erbracht?
HL einwandfreien Zeugenbeweis durch en CX V1ISU

oder Cde audıtu. In Würdigung der Umstände kannn eventuell auch
das Zeugn1s eiINes einzigen vollkommen einwandireıen Zeugen
V1iSUu ausreichend e1In.

Wenn eın solcher Zeugenbeweils NIC geführt werden kann,
dann ver1a  en d1ie Instruktionen der Sakramentenkongregation
VO pI1 1915 VIL, 2395) „tales con1ı1uncturae, prae-
sumptlones, indic1a et adiuncta, UOTUIN cumulo probabiliıtas
mMax1ıma SCUu mortis Ceritiudo exsurgat‘” und VOIN Februar 1916

NI 1951) 79 S1 aila Concurrant adıunctia et CITrCUM-
stantıae, QUaC, simul collecta maxımam probabilıtatem SE  C moralem
certitudinem exhibent praesumtae MOTUS’. Diese Bestimmungen,
1m ersten Weltkrieg erlassen, en auch eutfe och unverrüuckbare
Gültigkeit und Aktualität. ESs 1st also achten, w1ıe das Verhält-
nN1ıS des Vermißten seliner Famıilie War, ob zwıschen den Ehe-
gatten eın utes Einvernehmen bestand, WI1Ie die L1iebe den
Kindern, die or für die Hamlilie, Ww1ıe der Briefwechsel g..
halten war Auch die Vermögensverhälinisse und der Charakter
des Vermißten konnen herangezogen werden. eachtung verdient
diıe 'atsache, oD 1n den kritischen Tagen größere efechtie M1T
schweren Verlusten stattgefunden en ine besondere
spielt der mstand, ob den Kriegsgefangenen möglich War,
Nachricht 1ın die Heimat senden, erner, 0BD der Vermißte au

politischen oder anderen Gründen sich bewogen gefühlt en
MO'  S, unbekannt bleiben Auch auf die Eigenart des See-
und Lu:  rıeges 1st Bedacht nehmen. Das sind 1U  F einige An-
haltspunkte Dıie Instruktionen der Sakramentenkongregation VeL-

Jangen, daß alle diese omente ach ihrem Wert und Gewicht ın
iıhrer Gesamtheıit (e <_:umulo simul ollecta) WUuT-
digen SiNnd.

Überblickt Ma  5 das a  es, erg1ıbt sich als esulta Kann die
TAau eines Vermißten keine authentische Todesnachricht vorlegen
oder keinen einwandireıen Zeugenbeweis führen, S 1ST, äaußerst
schwer, die moralische Sicherheit Der den Tod des vermißten
Ehegatten gewinnen, zumindesten N1C| bel kurzer Verschol-
lenheitsfirist, wıe daäs STAa eC.| annımmt.

Wird auf Tun des verwaltungsrechtlichen oder des gericht-
lichen erfahrens der Vermißte für tot erklärt und festgesetzt,

einen besummten Ze1tpunkt nicht überlebt hat, wird
der Ehegattın die Erlaubnıs AT Eingehung o1ner Ehe erteilt.
Wird diese Erlaubnı1ıs V O] Apostolischen Stuhl erteilt, ist amıt
ach 1053 auch die Dispens VO impedimentum CI1IM1NIS
1mM Umfang VO  : Can 1079, In gewährt. egatten, die selbst

culpabilis der Ungültigkeit der Ehe P  N; hätten
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gegenüber dieser Ehe ach Call. 1971, _ und 31, 1 der }  x
Eheprozeßinstruktion der Sakramentenkongregation VO August
19306 eın Klagerecht. Can 23976 verhäangt Der Bı  isten, auch.
WEelNll 1LUFr der Abschluß einer 7Zivilehe erTolgt, als Strafe atae SCI1-

entliae die nfamie und stellt dem Ordinarius anheim, er
solche Personen äauch Strafen erendae sententliae auszusprechnhen.

Y Diıie kKkıirchlıche Todeserklarung, die den Weg Abschluß:
eliner (>100 Ehe O  net, Hat 1U  E deklaratıve Wırkung und erwächst.
niemals 1n unanfechtbarer Rechtskraft. Can. 1989 besummt Sen-
entlae 1n Causıls matrimonialibus NUmMYUAIN transeunt iın 1.e HICH=
catam. Denn urch Rıchterspruch kann go  es eCcC| nNn1ıC.
aufge.  en werden. Tauchen unvernünftige Zweifel uber den 'Tod
des für tot erklärten nNegatten auf, braucht rnan sich darum
N1C. küummern un: die E  a  en sSind deswegen nicht
unruhigen Entstehen Zweifel ernster Natur, SIN Nachforschun-
SCH anzustellen und Jange ortzusetzen, D1is diese Zweifel gelöst
SiNd. Steht fest, daß der für. tot erklärte Ehegatte noch lebt,
ISE infolge der Unauflöslichkeit des Ehebandes C: NEUEC Ehe uUunNn-

gult1ig, S1e genı1eßt aber, CLa S1e bona fide geschlossen worden 1ST,
die Rechtswirkungen einer Putativehe, und die Aaus ın ervor-
gegangenNne: Kinder gelten a 1sS ehelich. Die LCUEC Ehe isSTt 1ım Ver-
en nach Cal 1990 und Artikel 2926 der Prozeßinstruktion der-
Sakramentenkongregation V O! August 1936 lösen und cie
Tüuhere Ehe wiederherzustellen.

Es NAC! Stimmen, d1ie die staatliıche Gesetizgebung
lax und die kirchliche IUr sire halten Krısenzeiten zeigen

jedesma. mı1t er Deutlichkeit, daß das Ideal der katholischen
Ehe 1ıne ittliche Hohe verlangt und daß ! für den Unglauben Z
schwer 1sSt. Fur den gläubigen Katholiken, der 1n der Ehe ine
unauflösliche, sakramentale Verbindung sieht, bilden die kirch-
lichen Ehevorschriffen keıin Problem, sondern S1e SINnd eine
Selbstverständlichkeit ı1evlel tiefgläubiger Sınn liegt doch in
dem ekenntn1ıs 35  1r halten Was WIr beım Altare VOT
dem Priester versprochen aben.‘‘ 1eSEe TITreue heroische pIier
fordern kann, weiß der gläubige Christ. on ugustinus sagt
Der diese Opferbereitschaft Ub1 amatur 11011 aboratur, elt S1 Ia=
boratur, 11 Labor aMMAatur.

eyr PrOj: Dr UgUST oderer,
Advokat des Iınzer Diözesangerichtes.

Mitteilungen
Kine moderne Hiılfe In der pfarrlıchen Seefsorge das arr-

blatt. Die ersten Pfarrblätter reichen bis 1n die eit nach dem.
ersten Weltkrieg ZU S1e entstanden ın den großen Pfarren
der Staädte Langsam wurde das Pfiarrblatt 1ın seiner gewaltigen.
Bedeutung mehr und mehr erkannt und angenommMen. SC  jießlich
konnte das Seelsorgeinstitut 1ın Wien bereits eine eigene arr-
blattkorrespondenz m1t entsprechenden Anregungen, Materialien
FÜr Cdie Redigierung des Pfarrblattes agen, und 19338 gab 1n Wıen
Last die alfte der Pfarren eın Pfarrblatt heraus.

eute ist dem Pfarrblatt 1U ıne weıt größere Chance gegeben
als 16 VO Die TEe der Unterdrückun en Ja das arr-


